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Bilfinger SE

Mannheim

ISIN DE0005909006

Wertpapier-Kenn-Nr. 590 900 

Ordentliche Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am

Dienstag, dem 15. Mai 2018, 10.00 Uhr 

(Mitteleuropäische Sommerzeit – MESZ),

im 

Congress Center Rosengarten, Musensaal, 

Rosengartenplatz 2, 

68161 Mannheim

stattfindenden 

ordentlichen Hauptversammlung 

eingeladen.

Einladung zur ordentlichen 
Hauptversammlung
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, 

des gebilligten Konzernabschlusses und des 

zusammengefassten Lageberichts der Bilfinger SE 

und des Konzerns sowie des Berichts des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Die vorstehend genannten Unterlagen sowie der Vorschlag für 

die Verwendung des Bilanzgewinns und ein erläuternder Bericht 

zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sind von 

der Einberufung an über die Internetadresse

http://www.bilfinger.com/hauptversammlung

zugänglich und liegen während der Hauptversammlung zur Ein-

sichtnahme aus.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresab-

schluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017 

gemäß § 172 AktG am 8. März 2018 gebilligt und damit den Jah-

resabschluss festgestellt. Deshalb erfolgt keine Feststellung des 

Jahresabschlusses oder eine Billigung des Konzernabschlusses 

durch die Hauptversammlung nach § 173 AktG. Die genannten 

Unterlagen sind der Hauptversammlung lediglich zugänglich zu 

machen, ohne dass es nach dem Aktiengesetz einer Beschluss-

fassung bedarf.

Beschlussfassung über die Verwendung des 

Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss 

des Geschäftsjahres 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinn von 

Euro 44.209.042,00 wie folgt zu verwenden: 

1.

2.

Tagesordnung
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Dieser Gewinnverwendungsvorschlag basiert auf dem am 

1. März 2018 dividendenberechtigten Grundkapital in Höhe 

von Euro 127.633.821,00 (eingeteilt in 42.544.607 Stückaktien). 

Aufgrund einer Veränderung im Bestand eigener Aktien kann 

sich die Anzahl dividendenberechtigter Aktien bis zum Zeitpunkt 

der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

verändern. In diesem Fall werden Vorstand und Aufsichtsrat in 

der Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüttung von 

Euro 1,00 je Aktie einen entsprechend angepassten Beschluss-

vorschlag zur Gewinnverwendung unterbreiten. 

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands 

der Bilfinger SE für das Geschäftsjahr 2017

Über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017 amtierenden 

Mitglieder des Vorstands soll im Wege der Gesamtentlastung 

abgestimmt werden.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des 

Vorstands für ihre Amtszeit im Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu 

erteilen. 

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichts-

rats der Bilfinger SE für das Geschäftsjahr 2017

Über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017 amtierenden 

Mitglieder des Aufsichtsrats soll ebenfalls im Wege der Gesamt-

entlastung abgestimmt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des 

Aufsichtsrats für ihre Amtszeit im Geschäftsjahr 2017 Entlastung 

zu erteilen.

3.

4.

Ausschüttung einer Dividende von Euro 1,00 

je dividendenberechtigter Stückaktie:

Euro 42.544.607,00

Vortrag des Restbetrages auf neue Rechnung: Euro 1.664.435,00

Bilanzgewinn: Euro 44.209.042,00
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Beschlussfassung über die Entlastung ehemaliger 

Vorstandsmitglieder der Bilfinger SE für das 

Geschäftsjahr 2015

Auf Vorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstands hatte 

die Hauptversammlung der Bilfinger SE mit Beschluss vom 

11. Mai 2016 die Beschlussfassung über die Entlastung der ehe-

maligen Vorstandsmitglieder Herbert Bodner, Joachim Müller, 

Joachim Enenkel, Pieter Koolen und Dr. Jochen Keysberg für 

das Geschäftsjahr 2015 vertagt. Diese Vertagung erfolgte vor 

dem Hintergrund, dass der Aufsichtsrat eine Prüfung in Auftrag 

gegeben hatte, ob sich Mitglieder des Vorstands im Zeitraum 

zwischen März 2006 und März 2016 möglicherweise pflichtwid-

rig verhalten haben und dieses Verhalten zu einem Schaden der 

Bilfinger SE geführt hat. Diese Prüfung ist nunmehr abgeschlos-

sen. Die Beschlussfassung über die Entlastung der vorgenannten 

ehemaligen Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2015 

kann daher jetzt nachgeholt werden. Diese soll im Wege der 

Einzelentlastung erfolgen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 

a)  Herrn Herbert Bodner für seine Amtszeit als Vorstands-

 mitglied im Geschäftsjahr 2015 keine Entlastung zu erteilen;

b)  Herrn Joachim Müller für seine Amtszeit als Vorstands-

 mitglied im Geschäftsjahr 2015 keine Entlastung zu erteilen;

c)  Herrn Joachim Enenkel für seine Amtszeit als Vorstands-

 mitglied im Geschäftsjahr 2015 keine Entlastung zu erteilen; 

d)  Herrn Pieter Koolen für seine Amtszeit als Vorstands-

 mitglied im Geschäftsjahr 2015 keine Entlastung zu erteilen;  

sowie

e)  Herrn Dr. Jochen Keysberg für seine Amtszeit als Vorstands-

 mitglied im Geschäftsjahr 2015 keine Entlastung zu erteilen.

5.
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Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern-

abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 

sowie des Abschlussprüfers für eine prüferische 

Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 

Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt 

der Aufsichtsrat vor, wie folgt zu beschließen:

a) Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Mannheim, wird zum Abschlussprüfer und Konzernab-

schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 bestellt.

b) Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Mannheim, wird zum Abschlussprüfer bestellt für eine prüfe-

rische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste 

Halbjahr des Geschäftsjahres 2018.

Wahl zum Aufsichtsrat

Frau Dr. Marion Helmes hat mit Wirkung zum Ende der Haupt-

versammlung vom 15. Mai 2018 ihr Amt als Anteilseignervertre-

terin im Aufsichtsrat niedergelegt. Daher ist die Neuwahl eines 

Anteilseignervertreters im Aufsichtsrat erforderlich.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß Art. 40 Abs. 2, Abs. 3 SE-

Verordnung, § 17 SE-Ausführungsgesetz, § 21 Abs. 3 SE-Beteili-

gungsgesetz, Teil C: Mitbestimmung im Aufsichtsrat, Ziffern 19 

und 21 der Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer 

in der Bilfinger Berger SE aus zwölf Mitgliedern zusammen, und 

zwar aus sechs Anteilseignervertretern und aus sechs Arbeit-

nehmervertretern. Die Anteilseignervertreter werden von der 

Hauptversammlung bestellt. Die sechs Arbeitnehmervertreter 

werden aufgrund des Verfahrens, das in der Mitbestimmungs-

vereinbarung vorgesehen ist, von dem SE-Betriebsrat bestellt. 

6.

7.
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Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des Nomi-

nierungsausschusses, vor:

Lutz, Frank H., 

wohnhaft in München,

Vorstandsvorsitzender der CRX Markets AG, München,

als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen, 

und zwar mit der Maßgabe, dass er für die Zeit ab der Beendi-

gung der Hauptversammlung am 15. Mai 2018 und gemäß § 12 

Abs. 2 Satz 1 und 2 der Satzung für den Rest der Amtszeit von 

Frau Dr. Helmes gewählt wird, das heißt, bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäfts-

jahr 2020 beschließt, längstens jedoch für sechs Jahre. 

Gemäß Nummer 5.4.1 Abs.  6 bis 8 des Deutschen Corporate 

Governance Kodex wird auf Folgendes hingewiesen: 

Es bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats keine für die 

Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden per-

sönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen dem Vor-

geschlagenen einerseits und den Gesellschaften des Bilfinger-

Konzerns, den Organen der Bilfinger SE oder einem wesentlichen 

Aktionär der Bilfinger SE andererseits.

Entsprechend § 124 Abs. 2 Satz 2 AktG wird Folgendes mitge-

teilt: § 17 Abs. 2 Satz 1 SE-AG verlangt, dass bei einer börsenno-

tierten SE im Aufsichtsrat Frauen und Männer jeweils mit einem 

Anteil von mindestens 30  Prozent vertreten sein müssen. Im 

Aufsichtsrat der Bilfinger SE müssen somit mindestens vier Sitze 

von Frauen und mindestens vier Sitze von Männern besetzt sein, 

um das vorstehend beschriebene Mindestanteilsgebot zu erfül-

len. Der Gesamterfüllung dieses Mindestanteilsgebots durch die 

Anteilseigner und die Arbeitnehmer wurde nicht widersprochen. 

Als Arbeitnehmervertreter sind derzeit drei Frauen und drei 

Männer Mitglieder des Aufsichtsrats. Als Anteilseignervertreter 
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wären mit der Wahl des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kan-

didaten zwei Frauen und vier Männer Mitglieder des Aufsichts-

rats. Das Mindestanteilsgebot wäre somit weiterhin erfüllt.

Der Aufsichtsrat hat sich für seinen Wahlvorschlag bei Herrn 

Frank Lutz vergewissert, dass dieser den zu erwartenden Zeit-

aufwand aufbringen kann.

Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG zu 

dem vom Aufsichtsrat zur Wahl vorgeschlagenen 

Aufsichtsratskandidaten:

Herr Frank H. Lutz

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichts-

räten:

Keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kon-

trollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Keine

Beschlussfassung über die Schaffung eines 

Genehmigten Kapitals 2018 gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen, die Aufhebung des bestehenden 

Genehmigten Kapitals 2014 und die entsprechende 

Änderung von § 4 Abs. 3 der Satzung 

Der Vorstand wurde durch die Hauptversammlung vom 

8. Mai 2014 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu Euro 69.000.000,00 

(das entsprach etwas weniger als 50 Prozent des damaligen 

Grundkapitals) durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer 

auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes 

Kapital 2014). Diese Ermächtigung, von der bisher kein Gebrauch 

gemacht wurde, läuft am 7. Mai 2019 und damit vor dem der-

zeit geplanten Datum der ordentlichen Hauptversammlung im 

8.
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Geschäftsjahr 2019 aus. Sie soll daher bereits jetzt aufgehoben 

und durch eine neue Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018) 

ersetzt werden. Das Genehmigte Kapital 2018 soll den Vorstand 

auch dazu ermächtigen, das Bezugsrecht der Aktionäre auszu-

schließen. Diese Möglichkeit soll jedoch – unter Berücksichti-

gung aller Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss – auf 

ein Aktienvolumen von insgesamt 20 Prozent des Grundkapitals 

beschränkt sein. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschlie-

ßen:

a)  Das Genehmigte Kapital 2014 gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung 

wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung des 

nachfolgend bestimmten Genehmigten Kapitals 2018 aufge-

hoben.

b)  Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesell-

schaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis einschließlich 

zum 14. Mai 2023 um bis zu Euro 66.313.563,00 (das ent-

spricht 50 Prozent des derzeitigen Grundkapitals) durch ein-

malige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lau-

tender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). 

Die Ausgabe neuer Aktien kann dabei gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen erfolgen. Die neuen Aktien sind den Aktionä-

ren zum Bezug anzubieten. Dem genügt auch ein mittelbares 

Bezugsrecht im Sinne des § 186 Abs. 5 AktG. Der Vorstand 

wird außerdem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre bei Ausgabe 

der neuen Aktien in folgenden Fällen auszuschließen:

•  für Spitzenbeträge,

•  soweit es erforderlich ist, um den Inhabern und/oder 

Gläubigern von Wandlungs- und/oder Optionsrechten 

bzw. den Schuldnern von Wandlungs- und/oder Options-

pflichten aus Schuldverschreibungen, die von der Ge-
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sellschaft oder einem Konzernunternehmen ausgegeben 

worden sind, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem 

Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der 

Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung 

der Wandlungs- und/oder Optionspflichten zustände,

•  wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt 

und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht 

ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige 

Betrag am Grundkapital zehn Prozent des Grundkapitals 

nicht überschreitet und der Ausgabebetrag der neuen 

Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Akti-

en gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der 

endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den 

Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs.  1 

und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; maßgeblich 

ist entweder das zum 15. Mai 2018, das zum Zeitpunkt 

der Eintragung der Ermächtigung oder das zum Zeitpunkt 

der Ausgabe der neuen Aktien vorhandene Grundkapital, 

je nachdem, zu welchem dieser Zeitpunkte der Grund-

kapitalbetrag am geringsten ist; das auf zehn Prozent 

des Grundkapitals beschränkte Volumen verringert sich 

um den anteiligen Betrag am Grundkapital, der auf 

Aktien entfällt oder auf den sich Wandlungs- und/oder 

Optionsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen 

beziehen, die nach Beginn des 15. Mai 2018 unter Be-

zugsrechtsausschluss in unmittelbarer, entsprechender 

oder sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ausgegeben oder veräußert worden sind,

•  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewäh-

rung von neuen Aktien als Gegenleistung im Rahmen

(i)  des Zusammenschlusses mit anderen Unternehmen, 

(ii)  des Erwerbs von Unternehmen, Teilen von Unterneh-

men oder Beteiligungen an Unternehmen, oder 

(iii) des Erwerbs von sonstigen Vermögensgegenständen 

(einschließlich Forderungen Dritter gegen die Ge-
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sellschaft oder nachgeordneter mit ihr verbundener 

Unternehmen),

•  zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende 

(scrip dividend), bei der den Aktionären angeboten wird, 

ihren Dividendenanspruch wahlweise (ganz oder teilwei-

se) als Sacheinlage gegen Gewährung neuer Aktien in 

die Gesellschaft einzulegen. 

Jedoch darf der auf neue Aktien, für die das Bezugsrecht 

aufgrund dieser Ermächtigungen ausgeschlossen wird, ins-

gesamt entfallende anteilige Betrag am Grundkapital zusam-

men mit dem anteiligen Betrag am Grundkapital, der auf ei-

gene Aktien entfällt oder auf den sich Wandlungs- und/oder 

Optionsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen 

beziehen, die nach Beginn des 15. Mai 2018 unter Bezugs-

rechtsausschluss veräußert bzw. ausgegeben worden sind, 

20 Prozent des Grundkapitals nicht überschreiten; maßgeb-

lich ist entweder das zum 15. Mai 2018, das zum Zeitpunkt 

der Eintragung der Ermächtigung oder das zum Zeitpunkt 

der Ausgabe der neuen Aktien vorhandene Grundkapital, 

je nachdem, zu welchem dieser Zeitpunkte der Grundkapi-

talbetrag am geringsten ist. Als Bezugsrechtsausschluss ist 

es auch anzusehen, wenn die Veräußerung bzw. Ausgabe 

in entsprechender oder sinngemäßer Anwendung von § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von 

Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2018 

festzulegen.

c) § 4 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesell-

schaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis einschließlich 

zum 14. Mai 2023 um bis zu Euro 66.313.563,00 durch ein-
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malige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lau-

tender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). 

Die Ausgabe neuer Aktien kann dabei gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen erfolgen. Die neuen Aktien sind den Aktionä-

ren zum Bezug anzubieten. Dem genügt auch ein mittelbares 

Bezugsrecht im Sinne des § 186 Abs. 5 AktG. Der Vorstand 

ist außerdem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre bei Ausgabe der 

neuen Aktien in folgenden Fällen auszuschließen:

•  für Spitzenbeträge,

•  soweit es erforderlich ist, um den Inhabern und/oder 

Gläubigern von Wandlungs- und/oder Optionsrechten 

bzw. den Schuldnern von Wandlungs- und/oder Options-

pflichten aus Schuldverschreibungen, die von der Ge-

sellschaft oder einem Konzernunternehmen ausgegeben 

worden sind, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem 

Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der 

Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung 

der Wandlungs- und/oder Optionspflichten zustände,

•  wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt 

und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht 

ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige 

Betrag am Grundkapital zehn Prozent des Grundkapitals 

nicht überschreitet und der Ausgabebetrag der neuen 

Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Akti-

en gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der 

endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den 

Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs.  1 

und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; maßgeblich 

ist entweder das zum 15. Mai 2018, das zum Zeitpunkt 

der Eintragung der Ermächtigung oder das zum Zeitpunkt 

der Ausgabe der neuen Aktien vorhandene Grundkapital, 

je nachdem, zu welchem dieser Zeitpunkte der Grund-

kapitalbetrag am geringsten ist; das auf zehn Prozent 
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des Grundkapitals beschränkte Volumen verringert sich 

um den anteiligen Betrag am Grundkapital, der auf 

Aktien entfällt oder auf den sich Wandlungs- und/oder 

Optionsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen 

beziehen, die nach Beginn des 15. Mai 2018 unter Be-

zugsrechtsausschluss in unmittelbarer, entsprechender 

oder sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ausgegeben oder veräußert worden sind,

•  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewäh-

rung von neuen Aktien als Gegenleistung im Rahmen 

(i)  des Zusammenschlusses mit anderen Unternehmen, 

(ii)  des Erwerbs von Unternehmen, Teilen von Unterneh-

men oder Beteiligungen an Unternehmen, oder

(iii) des Erwerbs von sonstigen Vermögensgegenständen 

(einschließlich Forderungen Dritter gegen die Ge-

sellschaft oder nachgeordneter mit ihr verbundener 

Unternehmen),

• zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende 

(scrip dividend), bei der den Aktionären angeboten wird, 

ihren Dividendenanspruch wahlweise (ganz oder teilwei-

se) als Sacheinlage gegen Gewährung neuer Aktien in 

die Gesellschaft einzulegen.

Jedoch darf der auf neue Aktien, für die das Bezugsrecht 

aufgrund dieser Ermächtigungen ausgeschlossen wird, ins-

gesamt entfallende anteilige Betrag am Grundkapital zusam-

men mit dem anteiligen Betrag am Grundkapital, der auf ei-

gene Aktien entfällt oder auf den sich Wandlungs- und/oder 

Optionsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen 

beziehen, die nach Beginn des 15. Mai 2018 unter Bezugs-

rechtsausschluss veräußert bzw. ausgegeben worden sind, 

20 Prozent des Grundkapitals nicht überschreiten; maßgeb-

lich ist entweder das zum 15. Mai 2018, das zum Zeitpunkt 

der Eintragung der Ermächtigung oder das zum Zeitpunkt 

der Ausgabe der neuen Aktien vorhandene Grundkapital, 
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je nachdem, zu welchem dieser Zeitpunkte der Grundkapi-

talbetrag am geringsten ist. Als Bezugsrechtsausschluss ist 

es auch anzusehen, wenn die Veräußerung bzw. Ausgabe 

in entsprechender oder sinngemäßer Anwendung von § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten 

Kapital 2018 festzulegen.“

Beschlussfassung über die Zustimmung zur 

Änderung von Beherrschungs- und Gewinn-

abführungsverträgen zwischen der Bilfinger SE 

und mehreren Tochtergesellschaften

Die Bilfinger SE (vormals abweichend firmierend) hat in der 

Vergangenheit Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge 

mit der

• Bilfinger Corporate Real Estate Management GmbH 

(vormals firmierend als Bilfinger + Berger Naßbaggerei 

GmbH), 

• Bilfinger Project Investments GmbH (vormals firmierend 

als GBF Fertigbau-Gesellschaft mbH),

• Bilfinger Nigeria GmbH (vormals firmierend als Bilfinger 

Berger Finanzbeteiligungen GmbH),

• Bilfinger ISP Europe GmbH (vormals firmierend als Hüser 

& Co GmbH), und

• Bilfinger Corporate Insurance Management GmbH (vor-

mals firmierend als GBV-Gesellschaft für Bau-Versiche-

rungs-Vermittlung mit beschränkter Haftung)

(nachfolgend einzeln auch „Tochtergesellschaft“ und ge-

meinsam „Tochtergesellschaften“) geschlossen. Diese 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge bilden die 

Grundlage einer sog. ertragsteuerlichen Organschaft. Zur 

Anpassung an geänderte steuerliche Vorgaben und zur 

Sicherung der künftigen steuerlichen Anerkennung wur-

9.
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den diese Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge 

durch Änderungsverträge vom Januar/Februar 2018 geän-

dert. Die Änderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit sowohl 

der Zustimmung der Hauptversammlung der Bilfinger SE 

als auch der Gesellschafterversammlungen der jeweiligen 

Tochtergesellschaft sowie der Eintragung in das Handelsre-

gister der jeweiligen Tochtergesellschaft. Die Gesellschaf-

terversammlungen der Tochtergesellschaften haben dem 

sie betreffenden Änderungsvertrag bereits zugestimmt. Da 

die Bilfinger SE seit Inkrafttreten der Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsverträge jeweils Alleingesellschafterin 

der Tochtergesellschaften ist, sind mit Wirksamwerden 

der Änderungsverträge unverändert keine Ausgleichs- oder 

Abfindungsleistungen an außenstehende Gesellschafter 

(§§ 304, 305 AktG) zu gewähren.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschlie-

ßen:

a) Dem Änderungsvertrag vom 30.01.2018/05.02.2018 zum 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der 

Bilfinger SE und der Bilfinger Corporate Real Estate Manage-

ment GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-

richts Mannheim unter HRB 9858, vom 17. März 1989 wird 

zugestimmt.

b) Dem Änderungsvertrag vom 31.01.2018/07.02.2018  zum 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der 

Bilfinger SE und der Bilfinger Project Investments GmbH, ein-

getragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden 

unter HRB 11407, vom 17. März 1989 wird zugestimmt.

c) Dem Änderungsvertrag vom 31.01.2018 / 07.02.2018 zum 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der 

Bilfinger SE und der Bilfinger Nigeria GmbH, eingetra-

gen im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter 

HRB 22554, vom 18. November 2002 wird zugestimmt.
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d) Dem Änderungsvertrag vom 31.01.2018 / 07.02.2018 zum 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der 

Bilfinger SE und der Bilfinger ISP Europe GmbH, eingetra-

gen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter 

HRB 3370, vom 18. November 2002 wird zugestimmt.

e) Dem Änderungsvertrag vom 01.02.2018 / 07.02.2018 zum 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der 

Bilfinger SE und der Bilfinger Corporate Insurance Manage-

ment GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-

richts Mannheim unter HRB 1705, vom 18. November 2002 

wird zugestimmt.

Die Änderungsverträge zu den vorgenannten Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsverträgen enthalten jeweils einige inhaltlich 

nicht relevante redaktionelle Anpassungen. Darüber hinaus 

haben sie jeweils folgenden wesentlichen Inhalt: 

Hinsichtlich der Verlustübernahme gilt die Vorschrift des 

§ 302 AktG insgesamt in ihrer jeweils gültigen Fassung in 

vollem Umfang entsprechend.

Der Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Gewinnab-

führungsvertrag zwischen der Bilfinger SE und der Bilfinger 

Corporate Real Estate Management GmbH wird außerdem um 

eine Regelung zur Kündigung aus wichtigem Grund (§ 4 Abs. 2 

neue Fassung) ergänzt. Diese Bestimmung hat folgenden Inhalt:

Der Vertrag kann auch aus wichtigem Grund gekündigt 

werden. Als wichtiger Grund für eine außerordentliche 

Kündigung gilt es, wenn die Bilfinger SE mehr als 50 Prozent 

ihres Anteilsbesitzes an der GmbH an einen Dritten veräu-

ßert oder in sonstiger Weise überträgt. Eine in diesem Fall 

erklärte Kündigung wird mit Wirksamkeit der betreffenden 

Anteilsübertragung wirksam.
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Hinweis zum Tagesordnungspunkt 9:

Die folgenden Unterlagen sind über die Internetadresse

http://www.bilfinger.com/hauptversammlung

zugänglich und liegen auch während der Hauptversammlung zur 

Einsichtnahme aus:

• Die Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge zwi-

schen der Bilfinger SE und den Tochtergesellschaften 

(damals jeweils noch unter anderer Firma firmierend),

• Die Änderungsverträge zu den Beherrschungs- und Ge-

winnabführungsverträgen zwischen der Bilfinger SE und 

den Tochtergesellschaften,

• Die Jahresabschlüsse der Bilfinger SE und die Konzern-

abschlüsse sowie die zusammengefassten Lageberichte 

der Bilfinger SE und des Konzerns für die Geschäftsjahre 

2015, 2016 und 2017,

• Die Jahresabschlüsse der Tochtergesellschaften für die 

Geschäftsjahre 2015, 2016 und 2017, sowie

• die nach § 293a AktG erstatteten gemeinsamen Berichte 

des Vorstands der Bilfinger SE und der Geschäftsführun-

gen der Tochtergesellschaften zu den Änderungsverträ-

gen zu den Beherrschungs- und Gewinnabführungsver-

trägen.

Die Bilfinger SE hält jeweils unmittelbar sämtliche Geschäftsan-

teile an den Tochtergesellschaften. Einer Prüfung der Änderungs-

verträge bzw. der demgemäß geänderten Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsverträge sowie der Vorlage entsprechender 

Prüfungsberichte bedarf es daher gemäß § 295 Abs. 1 Satz 2 

AktG i.V.m. § 293b AktG nicht.
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Bericht des Vorstands zu Punkt 8 der Tagesordnung 

gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG:

Der Vorstand erstattet gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung 

mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für die vorgeschla-

genen Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre bei Ausgabe neuer Aktien aus dem vorgeschlagenen 

genehmigten Kapital diesen Bericht, der als Bestandteil dieser 

Einladung auch über die Internetadresse 

http://www.bilfinger.com/hauptversammlung 

zugänglich ist und während der Hauptversammlung zur Einsicht-

nahme ausliegt:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand zu er-

mächtigen, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats bis einschließlich zum 14. Mai 2023 um bis zu 

Euro 66.313.563,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe 

neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/

oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Das 

Volumen des Genehmigten Kapitals 2018 entspricht 50 Prozent 

des derzeitigen Grundkapitals und schöpft im Interesse einer 

größtmöglichen Flexibilität für die Gesellschaft den gesetzlichen 

Höchstrahmen für genehmigtes Kapital vollständig aus. Die neu-

en Aktien sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug anzubie-

ten. Dem genügt auch ein mittelbares Bezugsrecht im Sinne des 

§ 186 Abs. 5 AktG. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht 

der Aktionäre bei Ausgabe der neuen Aktien in bestimmten 

Fällen auszuschließen. Die Möglichkeit eines Ausschlusses des 

Bezugsrechts soll allerdings auf neue Aktien mit einem anteili-

gen Betrag am Grundkapital von insgesamt bis zu 20 Prozent des 

derzeitigen Grundkapitals beschränkt sein. Diese Beschränkung 

gilt im Interesse der Aktionäre unter Berücksichtigung sämtlicher 

weiterer Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss.

Wenn den Aktionären bei einer Kapitalerhöhung grundsätzlich 

ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien eingeräumt wird, soll der 
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Vorstand ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschlie-

ßen. Die Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts für 

Spitzenbeträge dient dazu, ein technisch durchführbares Bezugs-

verhältnis darzustellen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht 

der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden entweder durch 

Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für 

die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt 

ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 

Wenn den Aktionären bei einer Kapitalerhöhung grundsätzlich 

ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien eingeräumt wird, soll der 

Vorstand darüber hinaus auch ermächtigt sein, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschlie-

ßen, soweit es erforderlich ist, um den Inhabern und/oder 

Gläubigern von Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. den 

Schuldnern von Wandlungs- und/oder Optionspflichten aus 

Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einem 

Konzernunternehmen ausgegeben worden sind, ein Bezugsrecht 

auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 

Ausübung der Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. nach 

Erfüllung der Wandlungs- und/oder Optionspflichten zustände. 

Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen sind zur Erleich-

terung der Platzierbarkeit am Kapitalmarkt regelmäßig mit ei-

nem Verwässerungsschutz versehen. Als Verwässerungsschutz 

üblich ist ein Geldausgleich oder wahlweise die Ermäßigung 

des Wandlungs- bzw. Optionspreises bzw. eine Anpassung 

des Umtauschverhältnisses. Daneben sehen Wandel- und Op-

tionsschuldverschreibungsbedingungen üblicherweise vor, dass 

insbesondere im Fall einer Kapitalerhöhung unter Einräumung 

eines Bezugsrechts für die Aktionäre den Inhabern oder Gläubi-

gern von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. den Schuldnern 

von Wandlungs- oder Optionspflichten anstelle eines Verwäs-

serungsschutzes durch die vorgenannten Mechanismen ein 

Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt werden kann, wie es 

auch den Aktionären zusteht. Sie werden, wenn der Vorstand 

von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, so gestellt, als ob sie 
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ihr Wandlungs- oder Optionsrecht bereits ausgeübt bzw. ihre 

Wandlungs- oder Optionspflicht bereits erfüllt hätten. Dies hat 

den Vorteil, dass die Gesellschaft – im Gegensatz zu einem 

Verwässerungsschutz durch Ermäßigung des Wandlungs- oder 

Optionspreises bzw. durch eine Anpassung des Umtauschver-

hältnisses – einen höheren Ausgabebetrag für die bei der Wand-

lung oder Optionsausübung auszugebenden Aktien erzielen kann 

und dafür auch keinen Geldausgleich leisten muss. Um dies zu 

erreichen, ist insoweit ein Bezugsrechtsausschluss erforderlich.

Der Vorstand soll aber auch ermächtigt sein, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschlie-

ßen, wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt 

und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausge-

schlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag am 

Grundkapital zehn Prozent des Grundkapitals nicht überschreitet 

und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der 

bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung 

zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags 

durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 

1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Maßgeblich für 

die Zehn-Prozent-Grenze ist dabei entweder das zum 15. Mai 

2018, das zum Zeitpunkt der Eintragung der Ermächtigung oder 

das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandene 

Grundkapital, je nachdem, zu welchem dieser Zeitpunkte der 

Grundkapitalbetrag am geringsten ist. Das bedeutet, dass der 

niedrigste dieser Beträge anzusetzen ist. Rechtsgrundlage für 

diesen Bezugsrechtsausschluss ist § 203 Abs. 1 und 2 in Ver-

bindung mit §  186 Abs. 3 Satz 4 AktG. Ein etwaiger Abschlag 

vom maßgeblichen Börsenpreis wird voraussichtlich nicht über 

drei Prozent, jedenfalls aber maximal bei fünf Prozent des 

Börsenpreises liegen. Diese Möglichkeit des Bezugsrechtsaus-

schlusses dient dem Interesse der Gesellschaft an der Erzielung 

eines bestmöglichen Preises bei der Ausgabe der neuen Aktien. 

Die Gesellschaft wird so in die Lage versetzt, sich aufgrund der 

jeweiligen Börsenverfassung bietende Chancen schnell und fle-

xibel sowie kostengünstig zu nutzen. Der durch eine marktnahe 
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Preisfestsetzung erzielbare Ausgabebetrag führt in der Regel zu 

einem deutlich höheren Mittelzufluss je neuer Aktie als im Falle 

einer Aktienplatzierung mit Bezugsrecht. Durch den Verzicht auf 

die zeit- und kostenaufwendige Abwicklung des Bezugsrechts 

kann zudem der Eigenkapitalbedarf aus sich kurzfristig bietenden 

Marktchancen zeitnah gedeckt werden. Zwar gestattet §  186 

Abs. 2 Satz 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises bis 

spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist. Angesichts der 

Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch in diesem 

Fall ein Marktrisiko, namentlich ein Kursänderungsrisiko, über 

mehrere Tage, das zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung 

des Veräußerungspreises und so zu nicht marktnahen Konditio-

nen führen kann. Zudem kann die Gesellschaft bei Einräumung 

eines Bezugsrechts wegen der Länge der Bezugsfrist nicht 

kurzfristig auf günstige Marktverhältnisse reagieren. Dem vorge-

nannten Zweck dient zwar auch die Verwendungsermächtigung 

in lit. f) (i) des zu Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung 

vom 24. Mai 2017 gefassten Beschlusses zum Erwerb und zur 

Verwendung eigener Aktien. Der Gesellschaft soll aber die 

notwendige Flexibilität eingeräumt werden, diesen Zweck auch 

unabhängig von einem Rückerwerb eigener Aktien auf Grund-

lage der zu Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vom 

24. Mai 2017 beschlossenen Erwerbsermächtigung erreichen zu 

können. Durch eine Anrechnungsklausel, die im Falle anderer 

unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer, entsprechender 

oder sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

erfolgender Maßnahmen eine entsprechende Reduzierung des 

Umfangs der Ermächtigung vorsieht, soll zudem sichergestellt 

werden, dass die in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehene Zehn-

Prozent-Grenze unter Berücksichtigung aller Ermächtigungen mit 

der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses nach § 186 Abs. 

3 Satz 4 AktG eingehalten wird. Die vorgeschlagene Ermäch-

tigung zum Bezugsrechtsausschluss liegt aus den genannten 

Gründen im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 

Da sich der Ausgabebetrag für die neuen Aktien am Börsenkurs 

zu orientieren hat und die Ermächtigung nur einen beschränkten 

Umfang hat, sind die Interessen der Aktionäre angemessen 
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gewahrt. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre relative 

Beteiligung durch einen Zukauf über die Börse aufrechtzuer-

halten. 

Ferner soll der Vorstand ermächtigt sein, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen das 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um neue Aktien als 

Gegenleistung im Rahmen des Zusammenschlusses mit anderen 

Unternehmen oder im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, 

Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen 

oder sonstigen Vermögensgegenständen zu gewähren; zu den 

vorgenannten sonstigen Vermögensgegenständen zählen ins-

besondere auch Forderungen Dritter gegen die Gesellschaft 

oder nachgeordneter mit ihr verbundener Unternehmen. Zuneh-

mend ergibt sich bei Unternehmenszusammenschlüssen oder 

beim Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder 

Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Vermögens-

gegenständen die Notwendigkeit, als Gegenleistung nicht Geld, 

sondern Aktien der erwerbenden Gesellschaft bereitzustellen. 

Ein Grund hierfür ist, dass für attraktive Akquisitionsobjekte, z.B. 

aus steuerlichen Gründen, nicht selten die Bereitstellung von 

Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangt wird. Außerdem 

kann die Gewährung neuer Aktien als Gegenleistung aus Grün-

den der Liquiditätsschonung vorteilhaft sein. Die Gesellschaft 

erhält mit der vorgeschlagenen Ermächtigung die notwendige 

Flexibilität, um Erwerbschancen unter Einbeziehung dieser Form 

der Gegenleistung zu nutzen. Hierfür ist die vorgeschlagene 

Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

erforderlich. Bei Einräumung eines Bezugsrechts sind nämlich 

der Zusammenschluss mit anderen Unternehmen oder der Er-

werb von Unternehmen, Teilen von Unternehmen, Beteiligungen 

an Unternehmen oder sonstiger Vermögensgegenstände gegen 

Gewährung neuer Aktien nicht möglich und die damit verbunde-

nen Vorteile nicht erreichbar. Den vorgenannten Zwecken dient 

zwar auch die Verwendungsermächtigung in lit. f) (ii) des zu 

Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vom 24. Mai 2017 

gefassten Beschlusses zum Erwerb und zur Verwendung eigener 
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Aktien. Der Gesellschaft soll aber die notwendige Flexibilität 

eingeräumt werden, diese Zwecke auch unabhängig von einem 

Rückerwerb eigener Aktien auf Grundlage der zu Tagesordnungs-

punkt 7 der Hauptversammlung vom 24. Mai 2017 beschlos-

senen und auf zehn Prozent des Grundkapitals beschränkten 

Erwerbsermächtigung erreichen zu können. Konkrete Pläne zur 

Ausübung der Ermächtigung bestehen derzeit nicht. Wenn sich 

Möglichkeiten zum Zusammenschluss mit anderen Unternehmen 

oder zum Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unternehmen 

oder Beteiligungen an Unternehmen oder zum Erwerb anderer 

Vermögensgegenstände konkretisieren, wird der Vorstand sorg-

fältig prüfen, ob er von der Möglichkeit der Sachkapitalerhöhung 

und der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses Gebrauch 

machen soll. Er wird dies nur dann tun, wenn er zu der Überzeu-

gung gelangt, dass der Zusammenschluss bzw. der Erwerb von 

Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder von Beteiligungen 

oder sonstiger Vermögensgegenstände gegen Gewährung neuer 

Bilfinger-Aktien im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 

liegt. Der Aufsichtsrat wird seine erforderliche Zustimmung 

nur erteilen, wenn er ebenfalls zu dieser Überzeugung gelangt. 

Über die Einzelheiten der Ausnutzung dieser Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss wird der Vorstand in der Hauptver-

sammlung berichten, die auf einen etwaigen Zusammenschluss 

oder Erwerb gegen Gewährung von Aktien der Bilfinger SE folgt. 

Schließlich soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

ermächtigt sein, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre 

auszuschließen, um eine sogenannte Aktiendividende (scrip divi-

dend) zu optimalen Bedingungen durchführen zu können. Bei der 

Aktiendividende wird den Aktionären angeboten, ihren mit dem 

Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung entstan-

denen Anspruch auf Auszahlung der Dividende als Sacheinlage 

in die Gesellschaft einzulegen, um neue Aktien der Gesellschaft 

zu beziehen. Die Durchführung einer Aktiendividende kann als 

echte Bezugsrechtsemission unter Beachtung der Bestimmun-

gen des § 186 Abs. 1 AktG (Bezugsfrist von mindestens zwei 

Wochen) und § 186 Abs. 2 AktG (Bekanntgabe des Ausgabebe-
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trags spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist) erfolgen. 

Dabei werden den Aktionären nur jeweils ganze Aktien zum 

Bezug angeboten. Hinsichtlich eines etwaigen Teils des Dividen-

denanspruchs, der den Bezugspreis für eine ganze Aktie nicht 

erreicht bzw. diesen übersteigt, sind die Aktionäre auf den Bezug 

der Bardividende verwiesen und können insoweit keine neuen 

Aktien zeichnen. Ein Angebot von Teilrechten wird ebenso wenig 

vorgesehen werden wie die Einrichtung eines Bezugsrechts-

handels. Vor dem Hintergrund der Möglichkeit des Bezugs der 

Bardividende ist dies gerechtfertigt und angemessen. Alternativ 

kann die Aktiendividende auch ohne Bindung an die Vorgaben 

von § 186 Abs. 1 und Abs. 2 AktG ausgestaltet werden, um die 

Kapitalerhöhung zu flexibleren Bedingungen durchführen zu kön-

nen. Aus formalen Gründen ist in diesem Fall das Bezugsrecht 

der Aktionäre auszuschließen, ohne dass ihr vorstehend be-

schriebenes Recht auf Einlage ihres Dividendenanspruchs gegen 

Bezug ganzer Aktien berührt ist. Dividendenteilbeträge werden 

auch in dieser Konstellation ausschließlich durch Zahlung der 

Bardividende abgegolten. 

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und 

Aufsichtsrat die Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugs-

rechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen 

auch unter Berücksichtigung des bei Ausnutzung der betreffen-

den Ermächtigung zu Lasten der Aktionäre eintretenden Verwäs-

serungseffekts für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den 

Aktionären für angemessen.
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Teilnahmevoraussetzungen und sonstige 
Angaben gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 AktG

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Haupt-

versammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor 

der Hauptversammlung anmelden und der Gesellschaft ihren 

Anteilsbesitz nachweisen. Die Anmeldung muss in deutscher 

oder englischer Sprache abgefasst sein. Der Nachweis des 

Anteilsbesitzes muss durch einen von dem depotführenden 

Institut in Textform erstellten und in deutscher oder englischer 

Sprache abgefassten Nachweis erfolgen. Der Nachweis des 

depotführenden Instituts hat sich auf Dienstag, den 24. April 

2018, 0:00 Uhr (MESZ), zu beziehen. Sowohl die Anmeldung als 

auch der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft 

spätestens bis zum Ablauf des Dienstag, 8. Mai 2018, 24:00 Uhr 

(MESZ), unter der Adresse 

Bilfinger SE

c/o C-HV AG

Gewerbepark 10

92289 Ursensollen

oder per Telefax unter der Nummer: 

+49 (0) 9628 92 99 871

oder per E-Mail unter der Adresse: 

HV@Anmeldestelle.net

zugehen. Gemäß § 123 Abs. 4 Satz 5 AktG gilt im Verhältnis zur 

Gesellschaft für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder 

die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den (vorste-

hend beschriebenen) Nachweis erbracht hat. Um die Berechti-

gung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
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des Stimmrechts zu erlangen, ist es mithin erforderlich, dass die 

Aktien zu Beginn des Dienstag, 24. April 2018, 0:00 Uhr (MESZ), 

gehalten werden. Die Anmeldung zur Hauptversammlung hindert 

die Aktionäre nicht an der freien Verfügung über ihre Aktien.

Eintrittskarten

Nach rechtzeitigem Eingang ihrer Anmeldung und des Nach-

weises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der 

oben angegebenen Adresse (bzw. Telefax-Nummer oder 

E-Mail-Adresse) werden den Aktionären Eintrittskarten für die 

Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der 

Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, früh-

zeitig für die Anmeldung und die Übermittlung des Nachweises 

ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Im 

Gegensatz zur Anmeldung zur Hauptversammlung ist die Ein-

trittskarte nicht Teilnahmevoraussetzung, sondern dient lediglich 

der Vereinfachung des Ablaufs an den Einlasskontrollen für den 

Zugang zur Hauptversammlung.

Verfahren für die Stimmabgabe durch 

Bevoll mächtigte

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teil-

nehmen möchten, haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch 

einen Bevollmächtigten, beispielsweise durch ein Kreditinsti-

tut, eine Aktionärsvereinigung, von der Gesellschaft benann-

te Stimmrechtsvertreter oder eine andere Person ihrer Wahl 

ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße 

Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes (siehe oben 

unter ‚Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptver-

sammlung und die Ausübung des Stimmrechts‘) erforderlich. Die 

Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der 

Hauptversammlung zulässig und kann schon vor der Anmeldung 

erfolgen. Zur Vollmachtserteilung kommen sowohl Erklärungen 

gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch Erklärungen 

gegenüber der Gesellschaft in Betracht. 



27

Für den Fall, dass die Erteilung der Vollmacht nicht dem An-

wendungsbereich des § 135 AktG unterliegt (also wenn die 

Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, einer Aktionärsvereini-

gung oder einer sonstigen, Kreditinstituten nach § 135 Abs. 8 

AktG oder nach § 135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 

AktG gleichgestellten geschäftsmäßig handelnden Person oder 

Vereinigung erteilt wird und die Erteilung der Vollmacht auch 

nicht sonst dem Anwendungsbereich des § 135 AktG unterliegt), 

bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nach-

weis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft gemäß 

§ 134 Abs. 3 Satz 3 AktG der Textform (§ 126 b BGB). Von der 

satzungsmäßigen Ermächtigung des § 19 Abs. 4 Satz 3 der Sat-

zung, der eine Erleichterung gegenüber der Textform als der vom 

Gesetz bestimmten Form zulässt, wird kein Gebrauch gemacht. 

Für die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter gelten ergänzend die nachfolgend (im 

übernächsten Absatz) beschriebenen Besonderheiten.

Für den Fall, dass die Erteilung der Vollmacht dem Anwen-

dungsbereich des § 135 AktG unterliegt (also für den Fall, dass 

einem Kreditinstitut oder einer Aktionärsvereinigung oder einer 

sonstigen, Kreditinstituten nach §  135 Abs. 8 AktG oder nach 

§ 135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125 Abs.  5 AktG gleichge-

stellten geschäftsmäßig handelnden Person oder Vereinigung 

Vollmacht erteilt wird oder sonst die Erteilung der Vollmacht 

dem Anwendungsbereich des § 135 AktG unterliegt), wird weder 

von § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG Textform verlangt noch enthält die 

Satzung für diesen Fall eine besondere Regelung. Demgemäß 

können die Kreditinstitute und die Aktionärsvereinigungen sowie 

die sonstigen, Kreditinstituten nach § 135 Abs. 8 AktG oder nach 

§ 135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestell-

ten geschäftsmäßig handelnden Personen und Vereinigungen 

für ihre Bevollmächtigung Formen vorsehen, die allein den für 

diesen Fall der Vollmachtserteilung geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen, insbesondere denen in §  135 AktG, genügen 

müssen. Auf das besondere Verfahren nach § 135 Abs. 1 Satz 5 

AktG wird hingewiesen.
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Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft be-

nannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor 

der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die 

den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern 

eine Vollmacht erteilen möchten, können sich hierzu des auf 

der Eintrittskarte zur Hauptversammlung befindlichen Formu-

lars bedienen. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte 

sicherzustellen, sollten Anmeldung und Nachweisübermittlung 

möglichst frühzeitig erfolgen. Die von der Gesellschaft benann-

ten Stimmrechtsvertreter benötigen in jedem Fall Weisungen für 

die Ausübung des Stimmrechts. Ohne diese Weisungen werden 

sie von der Vollmacht keinen Gebrauch machen. Die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, 

weisungsgemäß abzustimmen. Weitere Informationen erhalten 

die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Vollmachten und 

Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-

vertreter müssen, wenn sie nicht in der Hauptversammlung 

erteilt werden, bis zum Ablauf des Freitag, 11. Mai 2018, 24:00 

Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingegangen sein, andernfalls 

können sie aus abwicklungstechnischen Gründen nicht berück-

sichtigt werden. Die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter werden von einer ihnen erteilten Vollmacht 

insoweit keinen Gebrauch machen und die betreffenden Aktien 

nicht vertreten, als die betreffenden Aktien durch einen anderen 

in der Hauptversammlung Anwesenden (den Aktionär selbst oder 

dessen Vertreter) vertreten werden. 

Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft 

erteilt, ist ein zusätzlicher Nachweis der Bevollmächtigung 

nicht erforderlich. Wird hingegen die Vollmacht durch Erklärung 

gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, kann die Gesellschaft 

einen Nachweis der Bevollmächtigung verlangen, soweit sich 

nicht – für den Fall, dass die Erteilung der Vollmacht dem An-

wendungsbereich des § 135 AktG unterliegt – aus § 135 AktG 

etwas anderes ergibt. Ein Nachweis der Bevollmächtigung kann 

der Gesellschaft bereits vor der Hauptversammlung übermittelt 

werden. Für eine Übermittlung des Nachweises der Bevollmäch-
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tigung (durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten) bieten 

wir gemäß §  134 Abs.  3 Satz  4 AktG folgenden Weg elektro-

nischer Kommunikation an: Der Nachweis über die Bestellung 

eines Bevollmächtigten kann der Gesellschaft per E-Mail an die 

E-Mail-Adresse hv@bilfinger.com übermittelt werden. Dabei 

ist gewährleistet, dass als Anlage zu einer E-Mail (unbescha-

det der Möglichkeit, eine vorhandene E-Mail weiterzuleiten) 

Dokumente in den Formaten ‚Word‘, ‚PDF‘, ‚JPG‘, ‚TXT‘ und ‚TIF‘ 

Berücksichtigung finden können. Der per E-Mail übermittelte 

Nachweis der Bevollmächtigung kann der Anmeldung nur dann 

eindeutig zugeordnet werden, wenn ihm bzw. der E-Mail entwe-

der der Name und die Adresse des Aktionärs oder die Eintritts-

kartennummer zu entnehmen sind.

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann ge-

mäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG die Gesellschaft eine oder mehrere 

von diesen zurückweisen.

Ein Vollmachtsformular erhalten die Aktionäre zusammen mit 

der Eintrittskarte. Außerdem findet sich ein Vollmachtsformular 

unter der Internetadresse 

http://www.bilfinger.com/hauptversammlung. 

Weder vom Gesetz noch von der Satzung oder sonst seitens 

der Gesellschaft wird die Nutzung dieser Formulare verlangt. 

Jedoch bitten wir im Interesse einer reibungslosen Abwicklung, 

bei Vollmachtserteilungen, wenn sie durch Erklärung gegen-

über der Gesellschaft erfolgen, diese Formulare zu verwenden. 

Vollmachtsrelevante Erklärungen gegenüber der Gesellschaft 

können insbesondere unter der für die Anmeldung angegebenen 

Adresse bzw. Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse abgegeben 

werden.
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Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach  
Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SE-AG, § 122 Abs. 2, 
§ 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG

Tagesordnungsergänzungsverlangen nach Art. 56 

SE-VO, § 50 Abs. 2 SE-AG, § 122 Abs. 2 AktG

Gemäß Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SE-AG, § 122 Abs. 2 AktG 

können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigs-

ten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 

Euro 500.000,00 erreichen (Letzteres entspricht 166.667 Aktien), 

verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt 

und bekanntgemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich an 

den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesell-

schaft spätestens am Samstag, dem 14. April 2018, 24:00 Uhr 

(MESZ), zugehen. Das Verlangen kann an folgende Adresse 

gerichtet werden: Bilfinger  SE, Vorstand, Carl-Reiß-Platz  1-5, 

68165 Mannheim. 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – 

soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekanntgemacht 

werden – unverzüglich nach ihrem Eingang bei der Gesellschaft 

im Bundesanzeiger bekanntgemacht und solchen Medien zur 

Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen wer-

den kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen 

Union verbreiten. Etwaige nach der Einberufung der Hauptver-

sammlung bei der Gesellschaft eingehende Tagesordnungser-

gänzungsverlangen werden außerdem unverzüglich nach ihrem 

Eingang bei der Gesellschaft über die Internetadresse

http://www.bilfinger.com/hauptversammlung

zugänglich gemacht und den Aktionären mitgeteilt.
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Gegenanträge und Wahlvorschläge nach § 126 

Abs. 1 und § 127 AktG

Aktionäre können in der Hauptversammlung Anträge und gege-

benenfalls auch Wahlvorschläge zu Punkten der Tagesordnung 

sowie zur Geschäftsordnung stellen, ohne dass es hierfür vor der 

Hauptversammlung einer Ankündigung, Veröffentlichung oder 

sonstigen besonderen Handlung bedarf.

Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG und Wahlvorschläge im 

Sinne des §  127 AktG werden einschließlich des Namens des 

Aktionärs, der Begründung, die allerdings für Wahlvorschläge 

nicht erforderlich ist, und einer etwaigen Stellungnahme der 

Verwaltung unter der Internetadresse

http://www.bilfinger.com/hauptversammlung

zugänglich gemacht, wenn sie der Gesellschaft spätestens bis 

Montag, den 30. April 2018, 24:00 Uhr (MESZ), unter der Adresse

Bilfinger SE

Corporate Office

Carl-Reiß-Platz 1-5

68165 Mannheim

oder per Telefax unter der Nummer: 

+49 (0) 621 459-2221

oder per E-Mail unter der E-Mail-Adresse: 

hv@bilfinger.com

zugehen und die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht der 

Gesellschaft zur Zugänglichmachung nach § 126 bzw. § 127 AktG 

erfüllt sind.
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Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 131 

Abs. 1 AktG

Gemäß § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf ein in der 

Hauptversammlung gestelltes Verlangen vom Vorstand Aus-

kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, einschließlich der 

rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu 

einem verbundenen Unternehmen, der Lage des Konzerns und 

der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, zu ge-

ben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands 

der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweige-

rungsrecht besteht. 

Weitergehende Erläuterungen

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach 

Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SE-AG, § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, 

§ 127 und § 131 Abs. 1 AktG, insbesondere Angaben zu weite-

ren, über die Einhaltung maßgeblicher Fristen hinausgehenden 

Voraussetzungen, finden sich unter der Internetadresse

http://www.bilfinger.com/hauptversammlung

Hauptversammlungsunterlagen, Internetseite mit 

den Informationen nach § 124a AktG

Der Inhalt der Einberufung, eine Erläuterung, warum zu Tages-

ordnungspunkt 1 kein Beschluss gefasst werden soll, die in der 

Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, die 

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der 

Einberufung, ein Formular, das für die Erteilung einer Stimm-

rechtsvollmacht verwendet werden kann, sowie etwaige Tages-

ordnungsergänzungsverlangen im Sinne des Art. 56 SE-VO, § 50 

Abs. 2 SE-AG, § 122 Abs. 2 AktG sind über die Internetadresse

http://www.bilfinger.com/hauptversammlung

zugänglich.
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Bilfinger SE ist eingeteilt in 44.209.042 

Stückaktien, von denen jede eine Stimme gewährt. Die Gesamt-

zahl der Stimmrechte beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung somit 44.209.042. 

Mannheim, im April 2018

Bilfinger SE

Der Vorstand
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Wahlen zum Aufsichtsrat

Angaben über den zur Wahl vorgeschlagenen 

Anteilseignervertreter

Frank H. Lutz, München

Vorstandsvorsitzender der

CRX Markets AG, München

Persönliche Daten

Geburtsdatum: 14. Dezember 1968

Geburtsort: Stuttgart

Relevante Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Erfahrungen

Ausbildung
Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Hochschule St. Gallen

Beruflicher Werdegang
1995-2004 GOLDMAN, SACHS & CO., Investment Banking Division 

& Credit Department

2005-2006 DEUTSCHE BANK AG, Global Banking, verschiedene 

Positionen, zuletzt Head of Industrials Germany and 

Chief of Staff of Corporate Advisory Group Germany

2006-2009  MAN SE, Direktor Finanzen und 

Senior Vice President Finance

2009-2013  MAN SE, Mitglied des Vorstands, CFO und 

Chairman MAN Finance International

2010-2012  Ferrostaal AG und manroland AG, jeweils Mitglied des 

Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses
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2010-2013  RENK AG, Aufsichtsratsvorsitzender

MAN Pensionsfonds AG, Aufsichtsratsvorsitzender

MAN Truck & Bus AG, MAN Latin America 

und MAN Diesel & Turbo SE, Mitglied des Aufsichtsrats

2013-2014  Unternehmensgruppe ALDI SÜD, CFO und 

Mitglied des Koordinierungsrats

2014-2017  Covestro AG (ehem. Bayer MaterialScience AG), 

Mitglied des Vorstands, CFO und Arbeitsdirektor

2015-2016  Nordex SE, Mitglied des Aufsichtsrats und 

des Prüfungsausschusses 

seit 2018  CRX Markets AG, Vorstandsvorsitzender

Keine sonstigen wesentlichen Tätigkeiten im Sinne von Nummer 

5.4.1 Abs. 5 S. 2 Deutscher Corporate Governance Kodex

Keine Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten

Keine Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen 

Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zu Bilfinger, 

den Organen der Bilfinger SE und zu wesentlich an der Bilfinger SE 

beteiligtem Aktionär im Sinne von Nummer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 

Deutscher Corporate Governance Kodex
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